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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Richtlinie 1999/36/EG des Rates vom 29. April 1999 über ortsbewegliche Druckgeräte

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 138 vom 1. Juni 1999)

Seite 26, Artikel 10 Absatz 3 Unterabsatz 2:

anstatt: „Bei Gasflaschen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien 84/525/EWG, 84/526/EWG und 84/
527/EWG fallen, ist diese Kennnummer bei der ersten wiederkehrenden Prüfung gemäß der vorliegenden
Richtlinie vor der in Anhang VII beschriebenen Kennzeichnung anzubringen.“

muss es heißen: „Bei Gasflaschen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien 84/525/EWG, 84/526/EWG und
84/527/EWG fallen, ist bei der ersten wiederkehrenden Prüfung gemäß der vorliegenden Richtlinie vor
dieser Kennnummer die in Anhang VII beschriebene Kennzeichnung anzubringen.“


